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Gesetzliche Vertreter von juristi-
schen Personen – also beispiels-
weise Geschäftsführer einer
GmbH oder Vorstandsmitglieder
einer AG – haben neben den ein-
schlägigen gesellschaftsrechtli-
chen Sorgfaltspflichten auch um-
fangreiche steuerrechtliche
Pflichten einzuhalten. Die grund-
legende gesetzliche Bestimmung
in diesem Zusammenhang findet
sich in § 80 Absatz 1 der österrei-
chischen Bundesabgabenordnung
(BAO). Nach dieser Norm haben
die zur Vertretung juristischer
Personen berufenen Personen alle
Pflichten zu erfüllen, die den von
ihnen Vertretenen obliegen.

So haben sie vor allem dafür zu
sorgen, dass Steuern und Abga-
ben entrichtet werden. Wie schon
dem weiten Wortlaut der Rege-
lung entnommen werden kann,
wird damit ein eigenes Pflichten-
verhältnis begründet. Organ-
schaftliche Vertreter haben all je-
ne steuer- und abgabenrechtli-
chen Pflichten zu erfüllen, die
den von ihnen vertretenen juristi-
schen Personen auferlegt sind.

Neben der ausdrücklich ge-
nannten Abgabenentrichtungs-
pflicht und einschlägigen sonder-
gesetzlichen Pflichten gehören
hierzu insbesondere die allgemei-
nen abgabenrechtlichen Ver-
pflichtungen zur Auskunftsertei-
lung, Buchführungs- und Auf-
zeichnungspflichten sowie sämtli-
che steuerrechtliche Anzeige-, Er-

klärungs- und Berichtigungs-
pflichten.

Allfällige Pflichtverstöße wer-
den durch eine in § 9 Abs 1 BAO
normierte Haftungsbestimmung
sanktioniert. Organschaftliche
Vertreter haften persönlich, unbe-
schränkt und unbeschränkbar für
Steuerschulden der juristischen
Person, wenn sie die ihnen aufer-
legten Pflichten schuldhaft verlet-
zen und damit einen Abgabenaus-
fall verursachen.

Strenger Maßstab des
österreichischen Rechts

Eine Verletzung steuerrechtlicher
Pflichten kann nur dann zur Haf-
tung führen, wenn die Pflichtver-
letzung dem jeweiligen organ-
schaftlichen Vertreter subjektiv
vorzuwerfen ist. Die Verschuldens-
frage ist dabei nach den einschlä-
gigen zivilrechtlichen Bestimmun-
gen zu beurteilen, wobei schuld-
haftes Verhalten an sich durch vor-
sätzliches oder fahrlässiges Han-
deln oder Unterlassen gesetzt wer-
den kann. Auch Fehler, die gele-
gentlich sogar einem sorgfältigen
Menschen unterlaufen, werden im

österreichischen Abgabenrecht
dem organschaftlichen Vertreter
angelastet und reichen für die Haf-
tungsinanspruchnahme aus.

Dieser strenge Maßstab des ös-
terreichischen Rechts hat zur
Konsequenz, dass auch Pflichtver-
letzungen, die lediglich auf einer
unrichtigen steuerrechtlichen Be-
urteilung basieren, regelmäßig
zur Haftung führen.

Nach der Rechtsprechung der
Höchstgerichte kann ein (für die
Haftung notwendiges) Verschul-
den des organschaftlichen Vertre-
ters an einer Pflichtverletzung
nur dann nicht angenommen wer-
den, wenn allfällige Steuern infol-
ge eines „entschuldbaren“ Rechts-
irrtums nicht entrichtet wurden.
Die Anforderungen in diesem Zu-
sammenhang sind jedoch streng.
So genügt es etwa nicht, dass im
Haftungsverfahren lediglich auf
eine andere Rechtsmeinung ver-
wiesen wird. Vielmehr muss
nachgewiesen werden, dass man
sich bei kompetenten Stellen da-
hingehend erkundigt hat, ob eine
bestimmte Rechtsansicht zutref-
fend ist oder nicht. Im Zweifel ist

das jeweils zuständige Finanzamt
zu befragen.

In der Praxis erfolgt eine steu-
errechtliche Beurteilung von ein-
schlägigen Sachverhalten freilich
nur selten durch die organschaft-
lichen Vertreter selbst. Diese la-
gern die Beantwortung von Steu-
errechtsfragen und damit indirekt
die Entscheidung über die richti-
ge Vorgehensweise regelmäßig an
Experten aus. Kommt es zu einer
solchen Auslagerung, dann beste-
hen freilich umfassende Auswahl-
und Kontrollpflichten. Die heran-
gezogenen Personen sind dabei
zumindest in solchen zeitlichen
Abständen zu überwachen, die es
ausschließen, dass die Verletzung
abgabenrechtlicher Pflichten dem
organschaftlichen Vertreter ver-
borgen bleibt.

Überwachungspflicht
auch bei Parteienvertretern

Dieser durch die Judikatur ge-
schaffene Überwachungsgrund-
satz gilt selbst dann, wenn steuer-
rechtliche Pflichten auf qualifizier-
te Parteienvertreter (Steuerberater,
Rechtsanwälte) übertragen wer-

den. Auch die Beauftragung eines
Steuerberaters mit der Wahrneh-
mung abgabenrechtlicher Pflich-
ten reicht daher nicht aus, um den
organschaftlichen Vertreter von et-
waigen haftungsrechtlichen Kon-
sequenzen zu befreien, wenn die-
ser seinen zumutbaren Informati-
ons- und Überwachungspflichten
nicht nachkommt.

Dieser Grundsatz wird sogar
noch dahingehend verschärft, dass
der Vertreter einer juristischen
Person nach Ansicht des Verwal-
tungsgerichtshofes (VwGH) nur
dann nicht haftet, wenn er im Haf-
tungsverfahren darlegt, dass die
Pflichtverletzung einerseits aus-
schließlich aufgrund einer unrich-
tigen rechtlichen Beratung durch
einen qualifizierten Parteienver-
treter erfolgt ist. Und andererseits
nachgewiesen wird, „dass der
Steuerberater in Kenntnis des ge-
samten für die Beurteilung der
Steuerpflicht maßgeblichen Sach-
verhalt ihn fachlich so belehrt hat,
wie der Geschäftsführer steuerlich
vorgegangen ist“. Wird daher der
Geschäftsleitung die Verletzung ei-
ner konkreten abgabenrechtlichen
Verpflichtung vorgeworfen und be-
ruft sich diese darauf, dass ein
qualifizierter Parteienvertreter be-
auftragt wurde, muss überdies
dargelegt werden, dass man sich
über die konkrete abgabenrechtli-
che Pflicht mit dem Parteienvertre-
ter im Einzelnen auseinanderge-
setzt hat.

Es versteht sich von selbst, dass
diese genannten Voraussetzungen
in der Praxis nur schwer einzuhal-
ten sind. Faktisch führen die stren-
gen Vorgaben der Höchstgerichte
dazu, dass im Unternehmen selbst
sämtliche Korrespondenz mit ex-
ternen Beratern dokumentiert
werden muss. Gerade bei steuer-
rechtlich komplizierten Sachver-
halten sind die organschaftlichen
Vertreter aus haftungspräventiven
Gründen dazu angehalten, detail-
lierte Auskünfte und Rechtsinfor-
mationen anzufordern und zu do-
kumentieren, um im Haftungsfall
der strengen Beweispflicht nach-
kommen zu können. ■

Rechtsirrtümer als Haftungsrisiko
Über die steuerrechtlichen Pflichten und Haftung der Geschäftsleitung.
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Eine neue, 2018 vom Rat der Europäi-
schen Union beschlossene Richtlinie
wird in Zukunft alle Berater und
Steuerpflichtigen zur Meldung von
grenzüberschreitenden Steuergestal-
tungen im Ertragsteuerrecht an
Steuerbehörden verpflichten. Bis 31.
Dezember 2019 muss die österreichi-
sche Regierung diese Richtlinie in
nationales Recht umsetzen, die dann
ab 1. Juli 2020 gilt. Gleichzeitig
müssen ab 15. Juli 2018 erstmals
auch umgesetzte Steuergestaltungen
bis 31. August 2020 gemeldet wer-
den. Ziel der Regelung ist es, die
Steuertransparenz zu stärken und die

Bekämpfung aggressiver Steuerge-
staltung zu unterstützen.
Betroffen sind von dieser Melde-
pflicht sogenannte Intermediäre
(Berater) mit EU-Bezug respektive
subsidiär auch die Steuerpflichtigen
selbst. Unter Intermediäre versteht
der Gesetzgeber jede Person, die eine
meldepflichtige, grenzüberschreiten-
de Steuergestaltung konzipiert,
vermarktet, organisiert beziehungs-
weise zur Umsetzung bereitstellt oder
die Umsetzung einer solchen Gestal-
tung verwaltet. Die Meldepflicht
richtet sich damit in erster Linie an
Steuerberater, Rechtsanwälte oder
andere Berater.
Umfasst sind zudem grenzüber-

schreitende Steuergestaltungen mit
Bezug zur EU. Konkret bedeutet das,
dass entweder mehr als nur ein
Mitgliedstaat oder aber ein Mitglied-
und ein Drittstaat betroffen sein
müssen. Weiters müssen die grenz-
überschreitenden Gestaltungen ein
Kennzeichen aufweisen, bei dem ein
potenzielles Risiko der Steuervermei-
dung angenommen wird. Hier gibt es
mehrere Kategorien: zum Beispiel ein
auf geplante Verluste gerichtetes
Modell, die Vereinbarung eines
Erfolgshonorars mit dem Intermediär
abhängig vom erlangten Steuervorteil
oder aber der Antrag auf Befreiung
von der Doppelbesteuerung in mehr
als einem Staat für dieselben Ein-

künfte oder dasselbe Vermögen.
Die Meldung beinhaltet unter ande-
rem Angaben zu Intermediär und
Steuerpflichtigen, Einzelheiten zu
den Kennzeichen, eine Zusammen-
fassung der grenzüberschreitenden
Gestaltung, den Wert des melde-
pflichtigen Modells sowie die vom
Modell betroffenen Mitgliedstaaten.
Wird eine Meldung unterlassen, sind
grundsätzlich Strafen vorgesehen.
Den Strafrahmen können dabei die
einzelnen Mitgliedsstaaten selbst
festlegen.
Welche Auswirkungen die Melde-
pflicht auf die Steuerkonstruktionen
in Europa haben wird, wird sich in
der Praxis noch zeigen.
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